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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Wohneigentumsquote in Baden-Württemberg seit dem Beginn der 
90er-Jahre entwickelt hat;

2.  wie sich die Wohneigentumsquote im Vergleich dazu nach ihrer Kenntnis in 
den anderen Bundesländern und der Bundesrepublik Deutschland entwickelt hat;

3.  wie sich die Wohneigentumsquote im internationalen Vergleich zu Deutsch-
land mit besonderem Blick auf Europa nach ihrer Kenntnis darstellt;

4.  welche Änderungen durch die Föderalismusreform aus dem Jahr 2006 am 
Recht der Grunderwerbsteuer eingeführt wurden und wie im seitdem gelten-
den Regime die Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Ertragskompetenz geregelt 
sind;

5.  wie sich der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg und 
nach ihrer Kenntnis in den anderen Bundesländern seitdem entwickelt hat und 
wie hoch dieser im Durchschnitt des Bundes ist;

6.  wie sich die Steuereinnahmen der Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg 
und nach ihrer Kenntnis in den anderen Bundesländern sowie dem Gesamt-
aufkommen im ganzen Bundesgebiet seitdem in absoluten Zahlen entwickelt 
haben sowie wie hoch im Land Baden-Württemberg und im gesamten Bundes-
gebiet daran der prozentuale Anteil für den erstmaligen Erwerb von Wohn-
grundstücken jeweils insgesamt waren;

Antrag
der Fraktion der CDU

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Finanzen

Länderöffnungsklausel bei der Grunderwerbsteuer
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 7.  wie die Verteilung der Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer zwischen dem 
Land Baden-Württemberg und den baden-württembergischen Kommunen 
seitdem ausfällt;

 8.  welche Rolle die Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg im Kommunalen 
Finanzausgleich des Landes sowie im Länderfinanzausgleich spielt und wel-
che Bedeutung ihr in diesem jeweils zukommt;

 9.  ob und wenn ja welche Bundesländer nach ihrer Kenntnis in der jüngeren 
Vergangenheit unter welchen Voraussetzungen Immobilienkäufern einen Zu-
schuss für den Grunderwerb gewährt haben unter Darlegung, wie die Landes-
regierung einen solchen Zuschuss bewertet;

10.  wie sie das Vorhaben im Koalitionsvertrag im Bund, den Ländern eine fle-
xiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer zu ermöglichen, grundsätzlich be-
urteilt und wie sie dazu steht;

11.  wie nach ihrer Kenntnis seitens des Bundes durch das federführende Bundes-
finanzministerium nach momentanem Stand die entsprechende Reform der 
Grunderwerbsteuer genau erfolgen soll und wie die Landesregierung die vor-
gesehene Umsetzung konkret beurteilt;  

12.  wie sie Öffnungsklauseln für Länder bei Steuergesetzen im Allgemeinen (z. B. 
Grundsteuer) bewertet;

13.  wie sie zur Länderöffnungsklausel für das Steuergesetz der Grunderwerbsteuer 
im Speziellen steht;

14.  ob die Landesregierung Schlupflöcher (z. B. bei den sogenannte Share Deals) 
bei der Grunderwerbsteuer sieht, die es aus ihrer Sicht zu schließen gilt;

15.  wie die Landesregierung die geltenden Regelungen im Grunderwerbsteuer-
recht zu den Share Deals beurteilt und ob diese aus ihrer Sicht nachjustiert 
bzw. verschärft werden sollten sowie ab welchem Zeitpunkt und in welcher 
Höhe mit welchen Mehreinnahmen aus einem strengeren Regime der Share 
Deals gerechnet werden kann.

12.7.2022

Hagel, Wald
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition auf Bundesebene in Berlin ist vorgese-
hen, dass die Länder mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Grunderwerbsteuer 
erhalten sollen, um den Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums zu erleichtern. 
Als eine Möglichkeit nennt der Koalitionsvertrag die Einführung eines Freibetrags. 
Zur Gegenfinanzierung soll die Möglichkeit für Konzerne, mittels sogenannter 
Share Deals Grunderwerbsteuer zu sparen, durch das Schließen des steuerlichen 
Schlupflochs beendet werden.
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Das Handelsblatt hat Mitte Juni über den Plan des Bundes über die Steuererleich-
terungen für Immobilienkäufer berichtet. Dem Bericht nach möchte der Bundes-
finanzminister dem deutlichen Ansteigen der Grunderwerbsteuer mit einer Re-
form entgegensteuern. Dafür soll eine neue Länderöffnungsklausel im Recht der 
Grunderwerbsteuer geschaffen werden.

Der Antrag soll die Pläne des Bundesfinanzministeriums beleuchten und die Hal-
tung der Landesregierung dazu eruieren.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 10. August 2022 Nr. FM3-S 4530-4/3 nimmt das Ministerium 
für Finanzen in Abstimmung mit den Ressorts zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Wohneigentumsquote in Baden-Württemberg seit dem Beginn der 
90er-Jahre entwickelt hat,

2.  wie sich die Wohneigentumsquote im Vergleich dazu nach ihrer Kenntnis in den 
anderen Bundesländern und der Bundesrepublik Deutschland entwickelt hat,

Zu 1. und 2.:

Zur Ermittlung der Wohneigentumsquote werden in Deutschland verschiedene 
Datenquellen herangezogen. Die breiteste statistische Basis zur Ermittlung der 
Wohneigentumsquote ist die Mikrozensuserhebung, die alle vier Jahre durch das 
Statistische Landesamt durchgeführt wird, zuletzt für das Jahr 2018. Daten für das 
Jahr 2022 werden voraussichtlich ab Ende 2023 vorliegen. 

Laut Mikrozensus stieg die Quote der Haushalte in Wohneigentum im Zeitraum 
1998 bis 2018 in Deutschland von rund 41 Prozent auf rund 47 Prozent. Dieser 
Anstieg erfolgte allerdings nicht linear. Vielmehr schwankte bzw. stagnierte die 
Wohneigentumsquote bis 2006 in einem Bereich von 41 bis 43 Prozent. Im Zeit-
raum 2010 bis 2018 stieg sie dann von rund 46 Prozent auf rund 47 Prozent an.

In Baden-Württemberg lag die Wohneigentumsquote bereits 1998 mit 48 Prozent 
um rund 7 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt, verzeichnete jedoch von 
diesem deutlich höheren Niveau aus bis 2018 eine geringere Steigerung um 5 Pro-
zentpunkte auf 53 Prozent. Damit lag Baden-Württemberg im Jahr 2018 bei den 
Bundesländern mit überdurchschnittlichen Wohneigentumsquoten – hinter dem 
Saarland (65 Prozent), Rheinland-Pfalz (58 Prozent), Niedersachsen (54 Prozent), 
Schleswig-Holstein (53 Prozent) vor Bayern (51 Prozent). 

Die Entwicklung der Wohneigentumsquote in Deutschland und auf Ebene der 
Bundesländer zeigt die Tabelle in Anlage 1.

_____________________________________

*)  Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist eingegangen.
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3.  wie sich die Wohneigentumsquote im internationalen Vergleich zu Deutschland 
mit besonderem Blick auf Europa nach ihrer Kenntnis darstellt,

Zu 3.:

Im internationalen Vergleich ist die Wohneigentumsquote in Deutschland eher 
niedrig. In Europa hat Deutschland nach der Europäischen Gemeinschaftsstatistik 
über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) die zweitniedrigste Eigen-
tumsquote. Niedriger ist nur die Eigentumsquote der Schweiz.

4.  welche Änderungen durch die Föderalismusreform aus dem Jahr 2006 am 
Recht der Grunderwerbsteuer eingeführt wurden und wie im seitdem geltenden 
Regime die Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Ertragskompetenz geregelt sind,

Zu 4.:

Durch die Förderalismusreform wurden die Länder in die Lage versetzt, bei der 
Grunderwerbsteuer den Steuersatz selbst festzulegen (Artikel 105 Absatz 2a Satz 2 
des Grundgesetzes). Im Übrigen besteht für Änderungen des Grunderwerbsteuer-
gesetzes weiterhin eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
(Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative des Grundgesetzes). Die Verwaltungs- 
und Ertragskompetenz liegt – wie bereits vor der Förderalismusreform – bei den 
Ländern.

5.  wie sich der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg und 
nach ihrer Kenntnis in den anderen Bundesländern seitdem entwickelt hat und 
wie hoch dieser im Durchschnitt des Bundes ist,

Zu 5.:

Der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer betrug in Baden-Württemberg bis zum 
4. November 2011 3,5 Prozent. Seit dem 5. November 2011 beträgt der Steuersatz 
5 Prozent (Gesetz über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerb-
steuer vom 26. Oktober 2011, GBl. S. 493). 

Nachfolgender Übersicht können die Grunderwerbsteuersätze der Länder zum  
1. Januar 2022 entnommen werden:
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Der bundesdurchschnittliche Steuersatz beträgt zum 1. Januar 2022 somit 5,44 Pro-
zent.

6.  wie sich die Steuereinnahmen der Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg 
und nach ihrer Kenntnis in den anderen Bundesländern sowie dem Gesamtauf-
kommen im ganzen Bundesgebiet seitdem in absoluten Zahlen entwickelt haben 
sowie wie hoch im Land Baden-Württemberg und im gesamten Bundesgebiet 
daran der prozentuale Anteil für den erstmaligen Erwerb von Wohngrundstü-
cken jeweils insgesamt waren;

Zu 6.:

Die Grunderwerbsteuereinnahmen des Landes Baden-Württemberg und die der 
anderen Länder seit dem Jahr 2000 ergeben sich aus der Tabelle in der Anlage 2. 

Eine belastbare Angabe dazu, wie hoch in Baden-Württemberg und im gesam-
ten Bundesgebiet der prozentuale Anteil für den erstmaligen Erwerb von Wohn-
grundstücken war, lässt sich aus den bei der Finanzverwaltung vorliegenden Da-
ten nicht machen. Die Grunderwerbsteuer wird weitgehend automatisiert auf der 
Grundlage der von den Notariaten übermittelten Unterlagen festgesetzt. Daraus 
geht nicht hervor, ob es sich bei einem Grundstückserwerb um den erstmaligen 
Erwerb eines Wohngrundstücks handelt.

7.  wie die Verteilung der Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer zwischen dem 
Land Baden-Württemberg und den baden-württembergischen Kommunen seit-
dem ausfällt,

8.  welche Rolle die Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg im Kommunalen 
Finanzausgleich des Landes sowie im Länderfinanzausgleich spielt und welche 
Bedeutung ihr in diesem jeweils zukommt,

Zu 7. und 8.:

Die Stadt- und Landkreise sind entsprechend dem Gesetz über den kommunalen 
Finanzausgleich am Aufkommen der Grunderwerbsteuer in ihrem Gebiet betei-
ligt. Der Anteil beträgt seit dem 5. November 2011 38,85 Prozent. Bis zu diesem 
Zeitpunkt lag die Beteiligung bei 55,50 Prozent.

Die Änderung der quotalen Beteiligung ist im Gesetz über die Festsetzung des 
Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer vom 26. Oktober 2011 (GBl. S. 493) be-
gründet. Mit diesem Gesetz hat Baden-Württemberg den Grunderwerbsteuersatz 
von 3,5 Prozent auf 5 Prozent angehoben, um den finanziellen Spielraum zur Fi-
nanzierung des Paktes für Familien mit Kindern mit den Kommunen zu schaffen 
und damit insbesondere die Förderung der Betriebsausgaben in der Kleinkindbe-
treuung deutlich zu verbessern.

Damit die Erhöhung des Grunderwerbsteuersatzes für die Land- und Stadtkreise 
aufkommensneutral ist und die Mehreinnahmen dem Land zufließen, wurden die 
Anteile der Land- und Stadtkreise nach § 11 Absatz 2 FAG gleichzeitig entspre-
chend reduziert. 

Die Finanzzuweisungen aus dem Grunderwerbsteuerverbund sind eine bedeut-
same Finanzierungssäule für die Stadt und Landkreise. Das überlassene Aufkom-
men ist in den vergangenen zehn Jahren fast kontinuierlich, von rund 453 Millio-
nen Euro im Jahr 2012 auf rund 956 Millionen Euro im Jahr 2021, gewachsen. 

Im Finanzausgleich unter den Ländern wird die Grunderwerbsteuer der einzelnen 
Länder nicht mit dem tatsächlichen Aufkommen, sondern mit der Grunderwerb-
steuerkraft des jeweiligen Landes einbezogen. Dabei wird das gesamte bundes-
weite Grunderwerbsteueraufkommen nach dem Verhältnis der zugrundeliegen-
den, länderweisen Steuerbemessungsgrundlagen auf die Länder verteilt. Die Er-
mittlung der Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer ist bundeseinheitlich 
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geregelt. Auf diese Weise werden unterschiedliche Steuersätze in den Ländern 
neutralisiert und für den Finanzausgleich ein bundesweit einheitlicher Besteue-
rungssatz zugrunde gelegt.

Durch das überproportionale Wachstum des Aufkommens hat die Bedeutung der 
Grunderwerbsteuer im Finanzausgleich unter den Ländern seit dem Jahr 2000 an 
Bedeutung gewonnen. Ein Teil dieses überproportionalen Wachstums des Grund-
erwerbsteueraufkommens ist auf die Steuersatzerhöhungen vieler Länder zurück-
zuführen. Bundesweit ist der Anteil der Grunderwerbsteuer an der gesamten, in 
den Ausgleich einbezogenen Finanzkraft von in den Jahren 2000 bis 2010 jeweils 
unter 3 Prozent seither kontinuierlich auf aktuell über 4 Prozent gestiegen. In der 
Tendenz korrelieren die Gewichte der Grunderwerbsteuerkraft in den einzelnen 
Ländern mit der Verteilung der gesamten Steuerkraft der Länder. Deshalb führt 
der verfassungsrechtlich verpflichtende Einbezug der Grunderwerbsteuer in den 
Finanzausgleich unter den Ländern tendenziell zu höheren Ausgleichsverpflich-
tungen der finanzstarken Länder.

9.  ob und wenn ja welche Bundesländer nach ihrer Kenntnis in der jüngeren Ver-
gangenheit unter welchen Voraussetzungen Immobilienkäufern einen Zuschuss 
für den Grunderwerb gewährt haben unter Darlegung, wie die Landesregie-
rung einen solchen Zuschuss bewertet,

Zu 9.:

Auf Grundlage der Förderrichtlinie Wohneigentum Nordrhein-Westfalen unter-
stützt das Land Nordrhein-Westfalen mit dem Programm NRW.Zuschuss Wohn-
eigentum Bürgerinnen und Bürger bei der Schaffung von selbstgenutztem Wohn-
eigentum in Nordrhein-Westfalen. Für die Förderung stellt das Land Nordrhein-
Westfalen 400 Millionen Euro zur Verfügung. 

Das Förderprogramm richtet sich ausschließlich an natürliche Personen, die in 
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2022 selbstgenutztes Wohneigentum oder Bauland 
zur Bebauung mit einer selbstgenutzten Wohnimmobilie erworben haben bzw. 
erwerben. Das Förderprogramm gilt für alle zwischen dem 1. Januar 2022 und 
dem 31. Dezember 2022 notariell beurkundeten Kaufverträge bzw. erlassenen Zu-
schlagsbeschlüsse. Es gilt ein fester Fördersatz von 2 Prozent des auf die wohn-
wirtschaftliche Selbstnutzung entfallenden notariell beurkundeten Kaufpreises, 
jedoch maximal 10 000 Euro. Die Selbstnutzung als Hauptwohnsitz ist spätestens 
innerhalb von drei Jahren ab Antragsstellung nachzuweisen.

Der Koalitionsvertrag 2022 bis 2027 der Landesregierung von Schleswig-Hol-
stein sieht die Einführung einer Eigenheimzulage zur finanziellen Entlastung für 
den Ersterwerb einer selbstgenutzten Wohnimmobilie in Schleswig-Holstein vor. 
Die Förderung soll in Form eines Festbetrags in Höhe der tatsächlich gezahlten 
Grunderwerbsteuer bei einem maximalen Förderbetrag von bis zu 5 000 Euro  
je erwerbender Person, deren zu versteuerndes Jahreseinkommen maximal je  
100 000 Euro betragen darf, erfolgen. Hinzu soll je Kind ein maximaler Förderbe-
trag von bis zu 5 000 Euro kommen. Ein zeitlicher Horizont für eine Umsetzung 
ist der Landesregierung hierzu nicht bekannt.

Durch einen Zuschuss zum Grunderwerb kann die Wohneigentumsbildung unter-
stützt werden, denn die Belastung durch die Grunderwerbsteuer kann in Teilen 
kompensiert werden. Aus Sicht der Erwerberinnen und Erwerber von Immobilien 
ist die Grunderwerbsteuer ein wesentlicher Bestandteil der Erwerbsnebenkosten. 
Diese Art der Förderung vermeidet eine Verkomplizierung des Grunderwerbsteu-
errechts. Gleichzeitig müssten für einen Zuschuss jedoch Haushaltsmittel bereit-
gestellt werden.
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10.  wie sie das Vorhaben im Koalitionsvertrag im Bund, den Ländern eine fle-
xiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer zu ermöglichen, grundsätzlich be-
urteilt und wie sie dazu steht,

11.  wie nach ihrer Kenntnis seitens des Bundes durch das federführende Bun-
desfinanzministerium nach momentanem Stand die entsprechende Reform der 
Grunderwerbsteuer genau erfolgen soll und wie die Landesregierung die vor-
gesehene Umsetzung konkret beurteilt; 

12.  wie sie Öffnungsklauseln für Länder bei Steuergesetzen im Allgemeinen (z. B. 
Grundsteuer) bewertet,

13.  wie sie zur Länderöffnungsklausel für das Steuergesetz der Grunderwerbsteuer 
im Speziellen steht, 

Zu 10. bis 13.:

Die Landesregierung hat mit dem am 4. November 2020 verabschiedeten Landes-
grundsteuergesetz von der im Jahre 2019 neu eingeführten Möglichkeit der Län-
deröffnungsklausel nach Artikel 72 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7 des Grundgesetzes 
bei der Grundsteuer Gebrauch gemacht. Für übrige Steuergesetze wäre solch eine 
Öffnungsklausel vorwiegend im Hinblick auf Geeignetheit und Umsetzbarkeit zu 
prüfen. 

Nach den Plänen des Bundesfinanzministeriums sollen die Länder bei der Grund-
erwerbsteuer die Befugnis erhalten, einen ermäßigten Steuersatz bei unmittelbaren 
Grundstückserwerben einzuführen, wenn Grundstücke von einer oder mehreren 
natürlichen Personen erworben werden und sie nach dem Erwerb den eigenen 
Wohnzwecken der Erwerbenden dienen sollen. Dabei sollen die Länder weitere 
(im jeweiligen Land einheitliche) Einschränkungen für die Gewährung des ermä-
ßigten Steuersatzes festlegen können, insbesondere eine weitere Beschränkung 
des Erwerberkreises, das Erfordernis der tatsächlichen Selbstnutzung zu Wohn-
zwecken nach dem Erwerb und deren Dauer, die Beschränkung auf den Erst-
erwerb und die Beschränkung auf einen bestimmten Betrag der Bemessungs-
grundlage. Zudem sollen die Länder die für die Umsetzung des ermäßigten Steu-
ersatzes erforderlichen verfahrensrechtlichen Vorschriften bestimmen können.

Die Einführung einer länderspezifischen Vergünstigung bei der Grunderwerb-
steuer dürfte hinsichtlich der praktischen Umsetzbarkeit diverse Probleme berei-
ten. Ein einmaliger Freibetrag oder ein ermäßigter Steuersatz für den Ersterwerb 
selbstgenutzten Wohnraums wäre mit einem erheblichen Prüf- und/oder Überwa-
chungsaufwand verbunden. Die genannten Regelungen würden eine erst noch ein-
zurichtende bundeseinheitliche Datenbank mit sämtlichen Grundstückserwerben 
erforderlich machen. Zudem müsste jede Voraussetzung der Begünstigung über-
prüft werden, wie etwa die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken nach dem Erwerb. 
Das bisher einfache Veranlagungsverfahren, das in der Regel eine Festsetzung auf 
Grundlage der Veräußerungsanzeige des Notars ermöglicht, würde in ein aufwen-
diges bürokratieintensives Besteuerungsverfahren umgewandelt. 

Eine Absenkung der Grunderwerbsteuer würde ferner einen enormen Steueraus-
fall bedeuten und das bei einer ohnehin schwierigen Haushaltslage. In Ballungs-
zentren dürfte der Effekt einer Steuersenkung aufgrund der hohen Nachfrage we-
niger wirkungsvoll ausfallen. 

Das Ministerium für Finanzen steht einer Länderöffnungsklausel bei der Grund-
erwerbsteuer daher skeptisch gegenüber. Der Umgang mit der zu erwartenden 
landesgesetzlichen Möglichkeit der Einführung von Freibeträgen bei der Grund-
erwerbsteuer soll im Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen“ 
des Staatsministeriums – unter Hinzuziehung der beteiligten Ministerien sowie 
der Verbände – erörtert werden.
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14.  ob die Landesregierung Schlupflöcher (z. B. bei den sogenannten Share Deals) 
bei der Grunderwerbsteuer sieht, die es aus ihrer Sicht zu schließen gilt,

15.  wie die Landesregierung die geltenden Regelungen im Grunderwerbsteuer-
recht zu den Share Deals beurteilt und ob diese aus ihrer Sicht nachjustiert 
bzw. verschärft werden sollten sowie ab welchem Zeitpunkt und in welcher 
Höhe mit welchen Mehreinnahmen aus einem strengeren Regime der Share 
Deals gerechnet werden kann.

Zu 14. und 15.:

Durch das zum 1. Juli 2021 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des Grund-
erwerbsteuergesetzes wurden missbräuchliche Steuergestaltungen mit Share Deals 
deutlich erschwert. Weitere Gesetzesänderungen sind derzeit nicht geplant.

Die verschärften Regelungen für Share Deals dürften seit dem Inkrafttreten des 
Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes zu Steuermehreinnahmen 
führen. Die Steuermehreinnahmen, die durch die Besteuerung bisher steuerfreier 
Share Deals entstehen, können jedoch nicht beziffert werden. Das liegt daran, 
dass die bisher steuerfreien Gestaltungen mit Share Deals nicht anzeigepflichtig 
waren. Auch ist nicht klar, ob entsprechende Geschäfte nach der beschlossenen 
Verschärfung trotzdem durchgeführt und dadurch Steuermehreinnahmen gene-
riert werden. 

Steuereinnahmen aus bereits geltenden steuerrechtlichen Regelungen stehen für 
die Finanzierung künftiger Maßnahmen nicht zur Verfügung, weil diese Einnah-
men in der Haushaltsplanung gebunden sind.

Krauss
Ministerialdirektor
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Anlage 1
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Anlage 2
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